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AGENDA

1. Side-Pockets bei Fonds

2. Sonderdividende VW zum Bewertungstag eines Zertifikates 

3. Kapitalmaßnahmen bei sog. § 23 Papieren

4. Zahlungen im Rahmen von Liquidation / Teilliquidation bei Aktien

5. Diskussion F32/2022 vom 15.11.2022 bzgl. Rz 116 (eingereicht durch DB-IS)

6. Neue Fachinformation F05/2023 vom 22.02.2023 (eingereicht durch DB-IS)

7. Spin-Off - BMF-Schreiben 19.05.2022 Rz. 113ff. (eingereicht durch DB-IS)

8. Linde (eingereicht durch Commerzbank)
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SIDE-POCKETS BEI FONDS
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Übertragung von (il)liquiden Assets eines Investmentfonds auf einen neuen
Investmentfonds im Rahmen einer Abspaltung

 Aufgrund der fehlenden Handelbarkeit von Wertpapieren können Investmentfonds keine Preisberechnung der 
Anteilsscheine vornehmen

 Aussetzung des Anteilsgeschäfts (Kein Kauf/ kein Verkauf)

 Ursache sind bspw. Krisen (z.B. Krieg in Ukraine)

 Abspaltung der liquiden bzw. illiquiden Assets in einen neuen Investmentfonds 

 Vergabe einer ISIN/WKN für die neuen Anteile

 Handelbarer/ nicht handelbarer Investmentfonds 
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Übertragung von (il)liquiden Assets eines Investmentfonds auf einen neuen
Investmentfonds im Rahmen einer Abspaltung

 Aktuell werden 2 Varianten im Markt praktiziert

Vor Abspaltung nach Abspaltung
Alt 

Investmentfonds  A
ISINDE000A123450

nach Abspaltung
Neu 

Investmentfonds  A
ISINDE000A123450

-Liquide Assets-

Investmentfonds  B
ISINDE000A321777

-illiquide Assets-

Investmentfonds  A
ISINDE000A123450

Investmentfonds  A
ISINDE000A123450

-illiquide Assets-

Investmentfonds  B
ISINDE000A321777

-Liquide Assets-

A

B
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Entwurf eines BMF-Schreibens
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Variante A:
Aktuelle 
WM-Darstellung 
einer Ausgliederung
illiquider 
Vermögenswerte

07. März 2023



8

SIDE-POCKETS BEI FONDS

Variante A: 

Illiquide Vermögenswerte werden abgespalten

• Neue Gattung enthält die illiquiden Vermögenswerte

(aktuell geplante) WM-Veröffentlichung (eine Meldung):

• Meldung einer Zubuchung der neuen Gattung im AG KAP (Anschaffungsdaten incl. Rucksäcke verbleiben auf 
liquiden Vermögenswerten in alter Gattung; neue WKN mit Einbuchung zu Null mit neuem Datum)

Zukünftig geplante Darstellung bei WM
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Variante B:
Aktuelle 
WM-Darstellung 
einer Ausgliederung
liquider 
Vermögenswerte
(Hinweis in KD998)
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

Variante B: 

Liquide Vermögenswerte werden abgespalten

• Neue Gattung enthält die liquiden Vermögenswerten

(aktuell geplante) WM-Veröffentlichung (zwei Meldungen im ursprünglichen Fonds A):

• Meldung eines Umtausches von der ursprünglichen Gattung in die neue Gattung mit Fußstapfentheorie 
(Übertragung der Anschaffungsdaten inklusive potentieller Rucksäcke auf liquide Vermögenswerte der neuen 
Gattung) 

• Meldung einer Zubuchung der ursprünglichen Gattung im AG KAP (zugebuchte ursprüngliche WKN mit 
Einbuchung zu Null mit neuem Datum)

• Beide Maßnahmen im ursprünglichen Fonds A haben den gleichen Trenn- bzw. Ex-Tag

Zukünftig geplante Darstellung bei WM
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SIDE-POCKETS BEI FONDS

• Ist die Meldung der beiden unterschiedlichen Varianten für die Teilnehmer in Ordnung?

• Wird für das Feld KD005 ein neuer Schlüssel „Side Pocket“ benötigt?

• Wird bei Variante 2 ein Hinweis in UD008A benötigt, dass es hierbei um die Umbuchung der liquiden Stücke in 
die neue Gattung handelt?

• Kann bei Variante B für den Umtausch nach Fußstapfentheorie der allgemeine Schlüssel „222“ verwendet 
werden oder wird ein fondsspezifische Schlüssel für die Berücksichtigung fondsspezifischer Rucksäcke 
benötigt?

Offene Punkte:
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SIDE-POCKETS BEI FONDS - PROTOKOLL

• Neue Schlüssel für UD008A und KD005 wären hilfreich für die Teilnehmer und werden gewünscht.

• Neue Schlüssel für UD087 und KD087 werden nicht benötigt. Es sollen auf Wunsch der Teilnehmer bisher 
schon existierende vergleichbare Schlüssel (Abspaltung „354 Gewöhnlicher Spin-off; steuerrelevant; entspricht 
Rz. 111 des aktuellen BMF-Schreibens zur Abgeltungsteuer“ und steuerneutraler Umtausch „222 
Steuerneutraler Titeltausch“) verwendet werden.

Umfrage

Bei Variante B ist von WM geplant, dass beide Meldungen (KAP und UMT) mit gleichem Trenn- und Ex-Tag im
ursprünglichen Fonds A veröffentlicht werden.

Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen eine technische Verarbeitung von 2 Maßnahmen in einer Gattung in 2 
Arbeitsgebieten mit gleichem Trenn- und Ex-Tag möglich ist. Die hinterlegten Anschaffungsdaten werden im AG 
UMT verarbeitet. Im AG KAP werden lediglich Stücke hinzugebucht, die ein neues Anschaffungsdatum erhalten 
und den Anschaffungswert 0€. 

Ergebnis:

07. März 2023



13

SONDERDIVIDENDE VW ZUM 
BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Sonderdividende VW 
Ex-Tag 19.12.2022
Trenntag 16.12.2022 
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Zertifikate:

Beispiel:
HSBC
WKN TT6HWA

Fälligkeit
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Zertifikate:

Beispiel:
HSBC
WKN TT6HWA

Andienung
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Nach Rückfrage beim Emittenten wurden folgende Informationen an WM gemeldet:

· Für welche Anlegergruppe soll ein Steuerabzug erfolgen? Analog einer Dividendenzahlung oder einer 
Zinszahlung?

Zahlung analog Dividende gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, Steuerausländer zahlen somit Steuern

· Wie soll die Zahlung auf einer Steuerbescheinigung ausgewiesen werden?

Zahlung gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG; ED234 = 5 (Zahlstelle OGAW IV)

· Wann gehen die VW-Anteile an den Anleger über? Bewertungstag oder Fälligkeit?

Am Bewertungstag = 16.12.22

Zertifikate:

Beispiel: HSBC WKN TT6HWA
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Zertifikate:

Beispiel:
HSBC
WKN TT6HWA

Ertragsmeldung 
analog einer 
Dividende im Zertifikat
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

Zertifikate:

Beispiel:
SocGen
WKN SF6EBV

Sonderdividende im 
Freitext der Fälligkeit
auf Wunsch des 
Emittenten
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES 

• Unterschiedliche Darstellung/ Veröffentlichung der Sonder-Dividende an den Zertifikateinhaber abhängig von 
der Vorgabe des Emittenten bzw. des Prospektes

• Diverse Zertifikate-Emittenten waren davon betroffen (Weitere Beispiele von Emittenten: WKN HG0RPY, WKN 
PF1JWN, WKN PF1JWP, WKN SF4H92, WKN SF6EBV)

• Keine Änderungen/ Anpassungen an der Darstellung geplant. 

Zertifikate:
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SONDERDIVIDENDE VW ZUM BEWERTUNGSTAG EINES 
ZERTIFIKATES - PROTOKOLL

• Die Meldungen wurden entsprechend der Vorgaben durch den jeweiligen Emittenten veröffentlicht und bleiben 
unverändert.

• Die Thematik wurde lediglich zu Informationszwecken in den Arbeitskreis aufgenommen. 

• Es ist unstrittig, dass die Zertifikatsinhaber Anspruch auf die Sonderdividende haben, aber offen/ 
unterschiedlich ist in welcher Form (abhängig vom Prospekt als Dividende oder Kompensationszahlung).

• Es ist wichtig, dass die Aktie zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung nur einem Inhaber (Emittent oder 
Zertifikatsinhaber) als „zugehörig“ gilt.

Ergebnis
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KAPITALMAßNAHMEN BEI 
SOG. § 23 PAPIEREN
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KAPITALMAßNAHMEN BEI SOG. § 23 PAPIEREN

Fachinformation 
F02/2023 vom 19.01.2023

07. März 2023



24

KAPITALMAßNAHMEN BEI SOG. § 23 PAPIEREN

Fachinformation 
F02/2023 vom 19.01.2023

• Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung derartiger Schuldverschreibungen bzw. aus der Geltendmachung 
des Lieferanspruchs der hinterlegten Edelmetalle, virtuellen Währungen oder sonstiger Token unterliegen 
nicht dem Kapitalsteuerabzug durch die depotführende Stelle.  

• Sie führen zu Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 22 Nr. 2 EStG in Verbindung mit §
23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung / Einlösung nicht mehr als ein 
Jahr liegt. 

• Bisher war im Umtauschdatensatz für die Andienung beispielsweise bei Xetra-Gold (WKN A0S9GB) der 
Schlüssel UD087=376 hinterlegt, der auf einen Kapitalertragsteuereinbehalt durch die depotführende Stelle 
hinweist. 

• Bei den oben genannten Papieren kommt jedoch ggf. eine Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft 
nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG in Betracht und es erfolgt kein Steuereinbehalt durch die 
depotführende Stelle.

• Um hier eine Unterscheidung deutlich zu machen, wurden neue Schlüssel geschaffen.
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KAPITALMAßNAHMEN BEI SOG. § 23 PAPIEREN

Fachinformation 
F02/2023 vom 19.01.2023

Beispiel einer Gattung,
bei der UD087 entsprechend
angepasst wurde
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KAPITALMAßNAHMEN BEI SOG. § 23 PAPIEREN

Fragen der Commerzbank

• Der aktuelle Stand der Diskussion und der Austausch in der Community.

• Sind aktuell Fälle auf dem Kapitalmarkt bzgl. Umtausch oder Kapitalmaßnahmen zu erwarten?

• Es wäre ideal, wenn alle Bankenvertreter sich auf eine gleiche Variante einlassen könnten.
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KAPITALMAßNAHMEN BEI SOG. § 23 PAPIEREN -
PROTOKOLL

Ergebnis

• Der neue Schlüssel „995“ in KD087 und UD087 zeigt an, dass keine KESt-Pflicht besteht.
• Alternativ kann auch wie bisher auf die bekannten Stammdaten-Felder (GD505E undGD234 = Schlüssel 4 

„nicht relevant“ und GD504W = Schlüssel 1 „Ja“) abgestellt werden.

Angesprochener Sonderfall:
WKN A1DCTK bzw. A1DCTL (siehe auch Fachinformation F14 vom 09.04.2018) 
Bei diesen Gattungen ist im Feld GD504W der Schlüssel 4 „Ja, a.Bedingung geknüpft“ hinterlegt. Im Feld 
GD998 ist ersichtlich, dass es sich bei dem Papier abhängig vom Kaufzeitpunkt für den Kunden um ein § 23-
oder § 20-Papier handelt. Da in den WM-Daten nur eine Konstellation darstellbar ist, muss die weitere 
Prüfung und entsprechende Abwicklung auf Bankebene erfolgen. Die Darstellung entspricht nicht einem §
23-Papier, da bei Anschaffung vor dem 28.12.2017 Kest-Pflicht besteht. Da diese abgebildet werden muss, 
sind die KESt-Felder gefüllt. Der Schlüssel 995 wird in diesen Fällen nicht gesetzt.
GD998: Der Emittent teilt mit: Für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger, die die Wertpapiere nach Änderung der Emissionsbedingungen ab 28.12.2017 erworben 
haben, sollten die Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung keine Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.d. § 20 Abs.2 Satz 1 Nr. 7 EStG darstellen, da bereits das 
notwendigen Tatbestandsmerkmal einer „sonstigen Kapitalforderung“ i.S.v. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG fehlt. Die WM Daten wurden aufgrund der unterschiedlichen Anlegergruppen 
nicht umgeschlüsselt, es erfolgte nur ein Texthinweis. Der Anleger mit Erwerb nach dem 27.12.2017 hat den Sachverhalt in der Veranlagung abzuklären.

07. März 2023



28

ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON 
LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

Rz. 63 (Auszug BMF-Schreiben vom 18.01.2016)
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

(Bisheriges) Vorgehen bei WM:

Allgemein:

Gemäß Rz. 63 des BMF-Schreibens vom 18.01.2016 galt die Liquidation einer Kapitalgesellschaft nicht als 
Veräußerung. Zahlungen im Rahmen einer Liquidation gelten bei ausländischen Gesellschaften daher regelmäßig 
aus Vorsichtsgründen als laufender Kapitalertrag i.S.d. § 20 Abs. 1 EStG.

Somit wird grundsätzlich jede Liquidationszahlung (kein Squeeze out !) einer ausländischen Aktie als laufender 
Kapitalertrag klassifiziert. Dies gilt unabhängig davon, ob Stücke ausgebucht werden oder nicht. 

Darstellung bei WM:

Zahlungen, die im Rahmen einer Liquidation (UD008A=06 „Liquidation“) oder Teilliquidation sowohl mit als auch 
ohne Ausbuchung von Teilbeständen (UD008A=EJ ) von ausländischen Kapitalgesellschaften gezahlt werden, 
werden von WM als Kapitalertrag im Feld UD087 mit dem Schlüssel 210 „Kapitalherabsetzung; 
Kapitalherabsetzung im Sinne der Rz. 92 des aktuellen BMF-Schreibens zur Abgeltungsteuer“ veröffentlicht. 
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

Geänderte Rz. 63 
(Auszug 
BMF-Schreiben 
vom 19.05.2022)
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

Fragen
• Kann die genannte Vorgehensweise für Liquidationen und Teilliquidationen sowohl mit als auch ohne 

Ausbuchung bei ausländischen Aktien so fortgeführt werden?

• Muss eine Anpassung des bisherigen Vorgehens bei Teilliquidationen mit Ausbuchung, bei denen zumindest 
ein Teil der Anteile im Depot verbleibt, erfolgen? Handelt es sich bei den Zahlungen um eine Veräußerung mit 
Minderung von vorhandenen Anschaffungskosten? Oder gelten Teilliquidationen, bei denen Anteile 
ausgebucht werden, aus Vorsichtsgründen weiterhin als Kapitalertrag mit dem Schlüssel „210“ in UD087? 

• Gelten Teilliquidationen ohne Ausbuchung weiterhin als Kapitalertrag?

• Gilt die letzte Liquidationszahlung (im Zusammenhang mit einer Komplett-Ausbuchung) weiterhin als 
Kapitalertrag oder stellt dies eine Veräußerung dar? Falls es sich bei der Ausbuchung um eine Veräußerung 
handelt, muss geklärt werden, ob dies als normale Veräußerung gilt oder es sich um einen Kapitalertrag mit 
anschließender Ausbuchung wertloser Wertpapiere, relevant für den neuen Topf gemäß § 20 Abs. 6 Satz 6 
EStG, handelt?

• Werden neue Schlüssel für die jeweiligen Darstellungen benötigt?
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

Beispiel 
WKN A0Q7SC 
(Syncora) –
Teilliquidation 
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN

Beispiel 
WKN A0Q7SC 
(Syncora) –
Ausbuchung 
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ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON LIQUIDATION / 
TEILLIQUIDATION BEI AKTIEN - PROTOKOLL

Bisherige Vorgehensweise bleibt unverändert.

Eine Liquidationszahlung wird als Ertrag veröffentlicht und die letztendliche Ausbuchung als „Ausbuchung 
wertloser Wertpapiere“ für den gesonderten Topf der beschränkten Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 Satz 6 
EStG, falls Zahlung und Stückeausbuchung nicht gleichtägig erfolgen. 

Findet die Zahlung und Ausbuchung jedoch am selben Tag statt, so wird mit dem Schlüssel 181 „Liquidation“ 
veröffentlicht. Der Schlüssel wird redaktionell angepasst und in der WM-Kapitalmaßnahmen-Matrix in das 
entsprechende Cluster für die Veräußerung verschoben.

Ergebnis
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DISKUSSION F32/2022 VOM 
15.11.2022 BZGL. RZ 116 (DB-IS)
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DISKUSSION F32/2022 VOM 15.11.2022 BZGL. RZ 116 
(DB-IS)

Auszug FI
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DISKUSSION F32/2022 VOM 15.11.2022 BZGL. RZ 116 
(DB-IS)

Betroffene 
Schlüssel 
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DISKUSSION F32/2022 VOM 15.11.2022 BZGL. RZ 116 
(DB-IS)

05. April 2022 

Diskussion

Wie gehen die anderen Häuser damit um?
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DISKUSSION F32/2022 VOM 15.11.2022 BZGL. RZ 116 
(DB-IS) - PROTOKOLL

05. April 2022 

Ergebnis

Die bisherigen Schlüssel 323 bzw. 324 wurden insbesondere bei Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln 
spanischer Gattungen mit Wahlrecht verwendet.

Diese Maßnahmen werden nun mit dem Schlüssel 313 veröffentlicht.

Weitere Schlüssel mussten bisher als Ersatz nicht verwendet werden.

Sollte bei zukünftigen Maßnahmen ebenfalls eine Alternative zu 323 bzw. 324 benötigt werden, wird WM einen 
bereits existierenden Schlüssel, der die steuerliche  Bewertung abbildet, verwenden.

Alle aktuell verwendeten Steuer-Schlüssel können der WM-Kapitalmaßnahmen-Matrix entnommen werden.
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NEUE FACHINFORMATION 
F05/2023 VOM 22.02.2023 

(DB-IS)
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NEUE FACHINFORMATION F05/2023 VOM 22.02.2023 (DB-IS)

Fehlende steuerliche Regelungen im InvStG

 Aufgrund einer Kapitalmaßnahme werden Anteile an einem Investmentfonds i.S.d. InvStG in neue Anteile 
getauscht, die keine Investmentfonds darstellen

 Im Gegensatz zu den Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 2 InvStG, bei dem die Gattung den Anwendungsbereich 
des InvStG verlässt, wird die ursprüngliche Gattung aus dem Depot ausgebucht und eine neue Gattung 
eingebucht

 Steuerlich handelt es sich um eine Veräußerung und Neuanschaffung mit Bewertung nach der sog. 
Überkreuzmethode

 WM nimmt eine steuerliche Einstufung der Kapitalmaßnahme vor

 In der Vergangenheit fehlten fondsspezifische Codes/ Schlüssel zur Klassifizierung der Maßnahmen

Tausch eines Investmentfonds in ein anderes Wertpapier
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NEUE FACHINFORMATION F05/2023 VOM 22.02.2023 (DB-IS)

Folgende neue Schlüssel werden zukünftig bei derartigen Kapitalmaßnahmen von WM verwendet

Tausch eines Investmentfonds in ein anderes Wertpapier

Tabelle Schlüssel Decode Feld

U29 256 Tausch eines Fonds/Fonds im Zweifel 

i.S.d. InvStG in eine andere Wertpapierart, Veräußerung und 

Neuanschaffung mit 

Überkreuz-Bewertung

UD087 KZ GESELLSCHAFTSRECHTLICHE 

VORGÄNGE 

(JAHRESBESCHEINIGUNG)

U29 257 Tausch eines Fonds/Fonds im Zweifel  

i.S.d. InvStG in eine andere Wertpapierart, Veräußerung und 

Neuanschaffung mit 

Überkreuz-Bewertung und zusätzlicher 

Barkomponente

UD087 KZ GESELLSCHAFTSRECHTLICHE 

VORGÄNGE

(JAHRESBESCHEINIGUNG)
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NEUE FACHINFORMATION F05/2023 VOM 22.02.2023 (DB-IS)

Wir gehen davon aus, dass auch in diesen Fällen die Barkomponente Bestandteil des Veräußerungserlöses ist.

Offener Punkt
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NEUE FACHINFORMATION F05/2023 VOM 22.02.2023 (DB-IS) -
PROTOKOLL

Die Teilnehmer stimmen zu, dass es sich bei einer Barkomponente um einen Veräußerungserlös handelt.

Ergebnis
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SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 
19.05.2022 RZ. 113FF. (DB-IS)
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SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 19.05.2022 RZ. 113FF. 
(DB-IS)

Folgen einer Abspaltung und einer Anteilsübertragung auf Anteilseigner („spin-off“, Abspaltung)

113 Überträgt eine inländische Körperschaft in ihrem Besitz befindliche Anteile an einer weiteren Körperschaft 
ohne Kapitalherabsetzung und ohne zusätzliches Entgelt auf ihre Anteilseigner, ist diese Übertragung 
vorbehaltlich § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG, vgl. Rn. 115, als Sachausschüttung an die Anteilseigner der 
übertragenden Körperschaft zu beurteilen. Die Sachausschüttung führt zu Einkünften aus Kapitalvermögen nach 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG, sofern keine Einlagenrückgewähr nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 EStG 
vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass die Erträge durch entsprechende Angaben des Emittenten zu ermitteln 
sein werden. Die übertragenen Anteile gelten im Zeitpunkt der Depoteinbuchung über die Übertragung zum 
gemeinen Wert gemäß § 43a Absatz 2 Satz 9 EStG als angeschafft. Bei ausländischen Sachverhalten findet 
vorbehaltlich § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG, vgl. Rn. 115, § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG Anwendung.

114 Nicht besetzt.

Rz. 113 ff.
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SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 19.05.2022 RZ. 113FF. 
(DB-IS)

115 Erhält ein Anteilseigner Anteile an einer Körperschaft aufgrund einer Abspaltung im Sinne des § 123 Absatz 
2 UmwG oder aufgrund eines vergleichbaren ausländischen Vorgangs, findet § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG 
Anwendung. Ein vergleichbarer ausländischer Vorgang liegt vor, wenn die Strukturmerkmale einer Abspaltung 
nach Rn. 01.36 des BMF-Schreibens vom 11. November 2011 (BStBl I S.1314) mit der Maßgabe erfüllt werden, 
dass die Erfüllung des Merkmals „kraft Gesetzes“ nicht erforderlich ist, wenn die Vermögensübertragung auf die 
übernehmende Gesellschaft einerseits und die Übertragung der Anteile an der übernehmenden Gesellschaft 
andererseits in zeitlichem und sachlichen Zusammenhang erfolgen (BFH-Urteile vom 1. Juli 2021 – VIII R 9/19 
und VIII R 15/20, BStBl II 2022 S. XXX). Die Rn. 100 ff. gelten entsprechend. Abgesehen von den Fällen einer 
Abspaltung zur Aufnahme ist bei ausländischen Vorgängen für die Anwendung des §20 Absatz 4a Satz 7 EStG 
bereits dann von einer Abspaltung auszugehen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Rz. 113 ff.

07. März 2023
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SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 19.05.2022 RZ. 113FF.
(DB-IS)

– Die ISIN der ursprünglichen Gattung (= Rumpfunternehmen) bleibt erhalten.

– Die ISIN der neu eingebuchten Gattung wurde neu vergeben und es handelt sich nicht um eine bereits börsennotierte Gesellschaft.

– Auf Grundlage der Emittenteninformationen liegen die Strukturmerkmale einer Abspaltung im Sinne des Satzes 2 vor.

– Es ist ein Aufteilungsverhältnis angegeben.

– Es wird keine Quellensteuer einbehalten.

– Aus den Emittenteninformationen ergeben sich keine Hinweise auf eine Gewinnverteilung.

– Der übertragende ausländische und der übernehmende in- oder ausländische Rechtsträger müssen einem vergleichbaren umwandlungsfähigen Rechtsträger 
inländischen Rechts entsprechen. Der Rechtstypenvergleich ausgewählter ausländischer Rechtsformen erfolgt entsprechend Tabellen 1 und 2 zum BMF-Schreiben vom 
24. Dezember 1999 (BStBl I S. 1076).

– Es wurde keine Barzuzahlung durch den Anteilseigner geleistet.

§ 20 Absatz 4a Satz 7 EStG findet insoweit keine Anwendung, als die Beteiligungen in einem Betriebsvermögen 
gehalten werden, vgl. § 20 Absatz 8 Satz 2 EStG.

115a Für die Klassifikation als Abspaltung gemäß § 20 Absatz 4a Satz 7 EStG kommt es auf das Kriterium des 
Teilbetriebserfordernisses oder des Vorliegens einer Kapitalherabsetzung nicht an.

Rz. 113 ff.

07. März 2023
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SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 19.05.2022 RZ. 113FF. 
(DB-IS)

Wir gehen davon aus, dass hier keine Umsetzung seitens WM erfolgen muss und die bisherigen, bekannten 
Schlüssel geliefert werden. Wenn dieser Punkt nicht Gegenstand des AK wird, wäre es u.E. sinnvoll, dass die 
Antwort auch im Protokoll des AK festgehalten wird.

Offener Punkt

07. März 2023



51

SPIN-OFF - BMF-SCHREIBEN 19.05.2022 RZ. 113FF. 
(DB-IS) -PROTOKOLL

Von Seiten WM ändert sich an dem bisherigen Vorgehen nichts. Ebenfalls sind keine neuen Schlüssel geplant.

Ergebnis

07. März 2023
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LINDE (COMMERZBANK)
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LINDE (COMMERZBANK)

• Linde soll ja in Deutschland delisted werden und dann (nur) noch in New York ggf. anderen Finanzplätzen 
gelistet werden.
In diesem Zusammenhang stehen Aktientäusche an. 

1) Externer Link zu Manager-Magazin.de
https://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/linde-aktionaere-winken-dax-delisting-durch-a-
5cd6649e-211d-4a77-bef1-365940c6e8de
„Aktionäre winken Dax Delisting durch - manager magazin (manager-magazin.de)“ 
2) Haben Sie von WM ggf. weitere Informationen erhalten?
3) Können Sie einschätzen, ob normale Umtausche zu erwarten sind oder ob mit neuen Varianten zu rechnen 
ist?

07. März 2023

https://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/linde-aktionaere-winken-dax-delisting-durch-a-5cd6649e-211d-4a77-bef1-365940c6e8de
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LINDE (COMMERZBANK)

Aktuell vorliegende Informationen

07. März 2023

Die neue Gesellschaft wird die 

ISIN IE000S9YS762 und den Namen 

„LINDE PLC“ ORD REG erhalten. 

Die WKN Vergabe ist noch in Prüfung. 



55

LINDE (COMMERZBANK) - PROTOKOLL

Ergebnis

07. März 2023

Der Umtausch hat zwischenzeitlich stattgefunden. Die Maßnahme verlief „geräuschlos“ und stellte keine 
Besonderheit dar.



VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!

KONTAKT

WM Datenservice
Düsseldorfer Str. 16
60329 Frankfurt am Main
Tel +49 69 2732 0

07. März 2023 

Carmen Bast
Klaus Schuld
Steuern/ Investmentrecht
WM-Steuern@wmdaten.com


